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Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften 
hat in seiner Sitzung am 24. April 2024 nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit Beschluss-Nr. V2671/23 die Aufstellung eines Bebauungs-
planes mit der Bezeichnung Bebauungsplan Nr. 3076, Dresden-Hellerau 
Nr. 17, Industriegebiet Nord, beschlossen. 
Der Bebauungsplan hat die Entwicklung des Gebiets zu einem Standort 
der Halbleiterindust-rie zum Ziel. Um die Bedingungen für zusätzliche 
Ansiedlungen in diesem Industriesektor zu optimieren, ist eine Neu-
planung des Areals nördlich des Robert-Bosch-Rings vorgesehen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3076,  
Dresden-Hellerau Nr. 17,
Industriegebiet Nord wird begrenzt durch 

 ■ landwirtschaftliche Flächen im Norden,
 ■ die Autobahn im Osten,
 ■ den Robert-Bosch-Ring im Süden und 
 ■ industrielle Bauflächen im Westen.

Der räumliche Geltungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan 
zeichnerisch dargestellt. 

Dresden, 7. Mai 2024

Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

in Vertretung 
Jan Donhauser
Erster Bürgermeister

Bebauungsplan Nr. 3076  
Dresden-Hellerau Nr. 17, Industriegebiet Nord
Aufstellungsbeschluss

Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Dresden
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